
Feiertagskalender bei Niederlassungen in mehreren Bundesländern

Ab dem 01.01.2025 werden Feiertagskalender, die vom Stammsitz des Unternehmens 
abweichend zu berücksichtigen sind, über Niederlassungen eingerichtet und den Fahrern 
zugewiesen. Die bisherige Berücksichtigung des in der Fahrerverwaltung mit der Adresse 
erfassten Bundeslandes für die Ermittlung der geltenden Feiertage wird deaktiviert. 
Diese Änderung betrifft insbesondere die Nutzer unseres Produktes „modulon Spesen und 
Lohn“, die in ihren Unternehmen Niederlassungen in mehreren Bundesländern haben. 


Zukünftig erfolgt die Zuweisung des Feiertagskalenders über die angelegte Niederlassung. 
Bei der Einrichtung werden das maßgebliche Bundesland und die Fahrer zugewiesen. Die 
Einrichtung der Niederlassungen erfolgt unter Einstellungen -> Niederlassungen -> 
Niederlassungen hinzufügen bzw Niederlassungen bearbeiten.

Falls Sie keine Niederlassungen konfigurieren, dann gilt der Feiertagskalender Ihrer 
Hauptsitzes.  

Die Zuweisung der Fahrer zur Niederlassung kann auch über die Fahrerverwaltung 
erfolgen.

modulon

modulon


